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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

Organe, Ämter und Einrichtungen der Union im Bereich Freiheit, Sicherheit und Recht

1. räumt ein, dass in diesem Politikbereich zahlreiche dezentrale Einrichtungen geschaffen 
wurden, betont aber, dass die Schaffung jeder neuen Einrichtung auf einem realen Bedarf 
basierte; ist davon überzeugt, dass alle dezentrale Einrichtungen in diesem Politikbereich 
eine separate und notwendige Rolle erfüllen und Mehrwert für Europa schaffen;

2. fordert alle Einrichtungen auf, ihr Möglichstes zu tun, um ihre Haushalte 
verantwortungsbewusst zu verwalten, und nach Möglichkeit ihre Verwaltung auf das 
bestmögliche Niveau zu verbessern, um kritische Bemerkungen des Rechnungshofs in 
Zukunft zu vermeiden; fordert insbesondere Verbesserungen an der Haushaltsplanung, bei 
der der Bedarf nicht überschätzt werden sollte; fordert die Einrichtungen auf, den 
höchstmöglichen Grad an Transparenz anzustreben;

3. stellt fest, dass einige der im Bereich Freiheit, Sicherheit und Recht tätigen dezentralen 
Einrichtungen operative Aufgaben wahrnehmen und die Ausführung ihrer Haushaltspläne 
auch von externen Faktoren abhängt; 

4. vertritt grundsätzlich die Auffassung, dass der Schwerpunkt weiterhin auf der Prüfung der 
wirtschaftlichen Haushaltsführung der Einrichtungen liegen sollte, insbesondere der 
Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Effektivität, mit der die Einrichtungen ihre Mittel bei der 
Wahrnehmung ihrer Verantwortlichkeiten eingesetzt haben;


